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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 74 Abs. 7 LBO) 

B1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

B1.1 Dachgestaltung   
 
Zulässig sind Dachformen und Dachneigungen entsprechend Planeinschrieb. 

Ausnahmen bezüglich der Dachneigung und –form können zugelassen werden: 

für untergeordnete Dächer, untergeordnete Bauteile, Vordächer und Dächer von 
Vorbauten etc., für Garagen und überdachte Stellplätze (Carports). 

 
Flachdächer und bis zu 5° geneigte Dachflächen sind zu begrünen.  

B2 Anforderungen an die Gestaltung und Nutzung der un-
bebauten Flächen und Gestaltung und Höhe von Einfrie-
dungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)  

B2.1 Einfriedungen 

Einfriedungen sind bis zu einer maximalen Höhe von 1,00 m zulässig. 

B2.2 Müllbehälterstandplätze  

Die Müllbehälter sind durch Bepflanzung allseitig und dauerhaft gegen Einblick 
abzuschirmen. Sie sind gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Aus-
nahmsweise sind Sichtblenden zulässig 

B3 Stellplatzverpflichtung  
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)  
 
Abweichend von § 37 Abs. 1 LBO gilt folgende Stellplatzverpflichtung: 
 
Bei der Errichtung der Gebäude sind je Wohnung 2 geeignete Stellplätze herzu-
stellen.  
 


